
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Strafmass und Vollzug
Akteure Flach, Beat (glp/pvl, AG) NR/CN, Markwalder, Christa (fdp/plr, BE)

NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Frick, Karin
Schneuwly, Joëlle

Bevorzugte Zitierweise

Frick, Karin; Schneuwly, Joëlle 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Strafmass und Vollzug, 2020 - 2023. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

3Sozialpolitik
3Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

3Epidemien

4Suchtmittel

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)

CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CP Code pénal suisse
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Nationalrat beugte sich in der Wintersession 2022 als Zweitrat über die Revision
des Sexualstrafrechts. Wie bereits in der Ständekammer wurde das Ziel des
Revisionsprojekts, das in die Jahre gekommene Sexualstrafrecht an die veränderten
gesellschaftlichen Wertvorstellungen anzupassen, auch im Nationalrat allseits begrüsst.
Eintreten war somit unbestritten.

Die Debatte um den umstrittensten Punkt der Vorlage, die Modellwahl zwischen «Nur Ja
heisst Ja» und «Nein heisst Nein», fand in der grossen Kammer im Vergleich zum
Ständerat unter umgekehrten Vorzeichen statt: Während sich in der Kantonskammer
eine Minderheit der Kommission erfolglos für die Zustimmungslösung ausgesprochen
hatte, beantragte im Nationalrat die Mehrheit der vorberatenden Rechtskommission
die Verankerung des «Nur-Ja-heisst-Ja»-Prinzips im Strafgesetzbuch. Gemäss
Kommissionssprecherin Patricia von Falkenstein (ldp, BS) wolle man damit klar zum
Ausdruck bringen, «dass einvernehmliche sexuelle Handlungen im Grundsatz immer auf
der Einwilligung der daran beteiligten Personen beruhen sollen» und «dass
Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung betrachtet wird». Mit der
Zustimmungslösung solle bei der Aufklärung von Sexualdelikten zudem mehr das
Verhalten des Täters oder der Täterin in den Fokus rücken, und nicht die Frage, ob und
wie sich das Opfer gewehrt habe. Letzteres solle sich nicht schuldig fühlen, wenn es
nicht in ausreichendem Mass Widerstand geleistet habe. Demgegenüber fordere die
«Nein heisst Nein»-Lösung vom Opfer weiterhin einen zumutbaren Widerstand.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter argumentierte hingegen, dass das Widerspruchsprinzip
klarer sei. Jemand könne auch aus Angst oder Unsicherheit Ja sagen, ohne dies
tatsächlich zu wollen, wohingegen ein explizites oder stillschweigendes Nein – etwa
eine ablehnende Geste oder Weinen – nicht als Zustimmung missverstanden werden
könne. Über ein geäussertes Nein könne das Opfer im Strafverfahren allenfalls
aussagen, über ein fehlendes Ja jedoch nicht, denn einen Negativbeweis gebe es nicht,
ergänzte Philipp Matthias Bregy (mitte, VS), der mit seiner Minderheit ebenfalls für
«Nein heisst Nein» eintrat. Wie schon im Ständerat herrschte derweil auch im
Nationalrat weitgehende Einigkeit, dass der Unterschied zwischen den beiden
Varianten juristisch gesehen «verschwindend klein» sei, wie es Tamara Funiciello (sp,
BE) ausdrückte, und es vor allem um Signale gehe. Während die Advokatinnen und
Advokaten der Zustimmungslösung darin eine gesellschaftliche Haltung sahen, die die
sexuelle Selbstbestimmung betone, erachteten die Befürworterinnen und Befürworter
der Widerspruchslösung das Strafrecht nicht als den richtigen Ort für Symbolik – so
fasste Christa Markwalder (fdp, BE) die Positionen in ihrer gespaltenen Fraktion
zusammen. Als eine Art Mittelweg bewarb eine Minderheit Nidegger (svp, GE)
unterdessen die im Ständerat gescheiterte Umformulierung des Widerspruchsprinzips.
Diese wollte durch die explizite Nennung von verbaler und nonverbaler Ablehnung die
Fälle von sogenanntem Freezing – wenn das Opfer in einen Schockzustand gerät und
dadurch widerstandsunfähig ist – besser abdecken. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
betonte indes, auch mit der Widerspruchslösung seien Freezing-Fälle abgedeckt und
die Minderheit Nidegger bringe somit keinen Mehrwert. Die Minderheit Nidegger
unterlag der «Nein-heisst-Nein»-Lösung wie vom Bundesrat vorgeschlagen denn auch
deutlich mit 118 zu 64 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Ebenso chancenlos blieb die
Minderheit Reimann (svp, SG), die statt dem vorgesehenen Kaskadenprinzip in Art. 189
und 190 StGB – einer Definition des Grundtatbestands ohne Nötigung (Abs. 1), wobei
Nötigung sowie Grausamkeit als zusätzliche Erschwernisse in den Absätzen 2 und 3
aufgeführt werden – einen eigenen Tatbestand für Verletzungen der sexuellen Integrität
ohne Nötigung schaffen wollte, sodass das Nötigungselement in den Tatbeständen der
sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung erhalten bliebe. Dieses Konzept war
allerdings bereits in der Vernehmlassung harsch kritisiert worden. «Nur Ja heisst Ja»
setzte sich schliesslich mit 99 zu 88 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen «Nein heisst
Nein» durch. Zum Durchbruch verhalfen der Zustimmungslösung neben den
geschlossen dafür stimmenden Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP
Minderheiten aus der FDP- und der Mitte-Fraktion sowie SVP-Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE).

Neben der Modellwahl diskutierte die grosse Kammer auch die Strafrahmen
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DATUM: 05.12.2022
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ausführlich. Hier hielt sie sich mit einer Ausnahme überall an die Vorschläge ihrer
Kommissionsmehrheit und lehnte zahlreiche Minderheitsanträge aus den Reihen der
SVP- und der Mitte-Fraktion ab, die schärfere Strafen forderten. Härtere Sanktionen
seien ursprünglich das Ziel der Strafrahmenharmonisierung gewesen, wovon auch die
vorliegende Revision Teil sei, argumentierte Barbara Steinemann (svp, ZH). Solange
«Belästiger mit symbolischen Strafen aus dem Gerichtssaal davonlaufen» könnten, sei
auch die Zustimmungslösung nur ein «Ablenkungsmanöver», warf sie der Ratsmehrheit
vor. Letztere wollte allerdings den Ermessensspielraum der Gerichte nicht
einschränken. Es wurde befürchtet, dass die Gerichte sonst höhere Massstäbe an die
Beweiswürdigung setzen könnten und es damit zu weniger Verurteilungen kommen
könnte. Eine Mindeststrafe müsse immer «auch den denkbar leichtesten Fall
abdecken», mahnte Justizministerin Keller-Sutter. Einzig bei der Vergewaltigung mit
Nötigung – dem neuen Art. 190 Abs. 2, der im Grundsatz dem heutigen
Vergewaltigungstatbestand entspricht – folgte der Nationalrat mit 95 zu 90 Stimmen bei
5 Enthaltungen der Minderheit Steinemann und übernahm die bereits vom Ständerat
vorgenommene Verschärfung. Damit beträgt die Mindeststrafe für diesen Tatbestand
neu zwei Jahre Freiheitsstrafe, Geldstrafen sowie bedingte Strafen sind demnach
ausgeschlossen. Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger müssen damit künftig zwingend
ins Gefängnis. Bisher betrug die Mindeststrafe für Vergewaltigung ein Jahr
Freiheitsstrafe, wobei diese auch (teil-)bedingt ausgesprochen werden konnte.

In einem zweiten Block beriet die Volkskammer noch diverse weitere Anliegen im
Bereich des Sexualstrafrechts. Die Forderung einer Minderheit Funiciello, dass
verurteilte Sexualstraftäterinnen und -täter obligatorisch ein Lernprogramm
absolvieren müssen, wie dies bei häuslicher Gewalt oder Pädokriminalität bereits der
Fall ist, wurde mit 104 zu 85 Stimmen abgelehnt. Da die Art des Delikts nicht
berücksichtigt würde, handle es sich um eine «undifferenzierte Massnahme», so
Kommissionssprecherin von Falkenstein. Mit 98 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
sprach sich der Nationalrat indessen dafür aus, die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit von Sexualverbrechen auf 16 Jahre anzuheben. Bislang lag diese bei 12
Jahren, wie es bei der Umsetzung der Unverjährbarkeitsinitiative festgelegt worden war.
Die Mehrheit argumentierte, so falle die Grenze für die Unverjährbarkeit mit dem Alter
der sexuellen Mündigkeit zusammen. Den neuen Tatbestand der Rachepornografie
hiess die grosse Kammer stillschweigend gut, verfrachtete ihn aber in einen anderen
Artikel innerhalb des StGB. Anders als der Ständerat nahm der Nationalrat
stillschweigend auch einen Tatbestand für Grooming ins Gesetz auf. In der
Vernehmlassung sei dieser Vorschlag sehr positiv aufgenommen worden, erklärte die
Kommissionssprecherin. Das Anliegen einer Minderheit von Falkenstein, sexuelle
Belästigung nicht nur in Form von Wort, Schrift und Bild zu bestrafen, sondern auch
andere sexuell konnotierte Verhaltensweisen – beispielsweise Gesten oder Pfiffe –
unter Strafe zu stellen, scheiterte mit 96 zu 93 Stimmen knapp. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter warnte vor einer «uferlosen Strafbarkeit», da mit der geforderten
Ergänzung die Grenze zwischen strafbarem und straflosem Verhalten unklar wäre.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein Einzelantrag von Léonore Porchet (gp, VD), die ein
Offizialdelikt für sexuelle Belästigungen im öffentlichen Raum einführen wollte. Die
betroffene Person solle selbst entscheiden können, ob sie eine Strafverfolgung
wünsche oder an ihrer Privatsphäre festhalten möchte, argumentierte Justizministerin
Keller-Sutter dagegen.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 58 Stimmen bei
5 Enthaltungen an. Mit der Ausnahme von Céline Amaudruz stellte sich die SVP-Fraktion
geschlossen dagegen. Sie wurde von einigen Stimmen aus der Mitte-Fraktion
unterstützt, aus der auch die Enthaltungen stammten. Das Ergebnis war Ausdruck der
Enttäuschung des rechtsbürgerlichen Lagers über die ablehnende Haltung des Rats
gegenüber Strafverschärfungen. SVP-Vertreterin Steinemann hatte schon in der
Eintretensdebatte angekündigt, dass ihre Fraktion die Vorlage ablehnen werde, «sofern
nicht deutlich schärfere Sanktionen resultieren». 1

Zwanzig Jahre nach deren Einreichung beantragte die Mehrheit der RK-NR ihrem Rat,
die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) für ein höheres Strafmass bei sexuellen
Handlungen mit Kindern abzuschreiben. Im Zuge der Revision des Sexualstrafrechts sei
das Strafmass für sexuelle Handlungen mit Kindern erheblich angehoben und das
Anliegen der Initiative damit erfüllt worden. Auch der inzwischen aus dem Parlament
ausgeschiedene Urheber Fabio Abate sei mit der Abschreibung einverstanden, liess
Kommissionssprecherin Christa Markwalder (fdp, BE) das Ratsplenum wissen. Eine
Minderheit Tuena (svp, ZH) zeigte sich mit der Umsetzung jedoch nicht zufrieden, weil
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die Höchststrafe nicht auf zehn Jahre angehoben wurde, wie es die Initiative Abate
forderte. Der Nationalrat schrieb die Initiative in der Herbstsession 2023 mit 99 zu 77
Stimmen bei einer Enthaltung ab. 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die beiden Sprechenden der RK-NR,
Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Baptiste Hurni (sp, NE), führten dabei aus, wieso
sich die Kommissionsmehrheit für die Zustimmung zum bundesrätlichen Entwurf –
sprich für die Ablehnung der Initiative – aussprach. So sei die körperliche und geistige
Unversehrtheit insbesondere bereits im geltenden Grundrecht verankert, während die
Volksinitiative respektive deren Umsetzung mit einer grossen Rechtsunsicherheit
einhergehe, da das Volksbegehren über «erhebliche materielle und rechtliche Mängel»
verfüge. Zudem würde die Initiative generell das Gewaltmonopol des Staates aushöhlen,
etwa in den Bereichen Polizei und Asylwesen, wo es oft zu Einwirkungen auf den
menschlichen Körper komme. Eine Reihe von Sprechenden aus der SVP-Fraktion
widersprach dieser Einschätzung. Pirmin Schwander (svp, SZ) etwa war der Ansicht,
dass während der Covid-19-Pandemie ersichtlich geworden sei, dass die bestehende
Gesetzeslage nicht ausreiche, um die körperliche und geistige Unversehrtheit zu
schützen. Der mangelhaften Formulierung der Initiative wollte Schwander mittels
zweier Minderheitsanträge auf Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines
indirekten Gegenvorschlags (Minderheit I) respektive eines direkten Gegenentwurfs
(Minderheit II), welche konkret Impfungen und biomedizinische Verfahren zum Inhalt
hätten, begegnen. Eine Minderheit Addor (svp, VS) beabsichtigte, die Selbstbestimmung
betreffend Impfungen und anderen medizinischen Biotechnologien durch einen bereits
von der Minderheit verfassten direkten Gegenentwurf zu gewährleisten, wobei soziale,
berufliche und auch andere Diskriminierung verboten werden sollte. Lukas Reimann
(svp, SG) schliesslich beantragte in einem weiteren Minderheitsantrag, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen, falls ein Gegenentwurf abgelehnt würde. Er persönlich halte
zwar eine Impfung für vernünftig, es könne aber nicht sein, dass der Staat vorgebe,
«was vernünftig ist und was nicht vernünftig ist». 
Mit dieser Meinung blieben die Mitglieder der SVP-Fraktion allerdings alleine.
Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien konnten weder der Initiative noch
den Minderheitsanträgen viel abgewinnen. Die Sprechenden der anderen Fraktionen
verwiesen unter anderem ebenfalls auf die Probleme mit dem Gewaltmonopol – gemäss
Nicolas Walder (gp, GE) könnten nach Annahme der Volksinitiative etwa Serienmörder
nicht mehr festgenommen werden und Beat Flach (glp, AG) hob hervor, dass durch die
Initiative das individuelle Interesse in jedem Fall stärker gewichtet würde als das
Interesse der Gesamtgesellschaft, zu der auch schwache und vulnerable Personen
zählten. Philipp Bregy (mitte, VS), der sich gegen den Gegenvorschlag von Addor
aussprach, argumentierte, dass es keiner besseren Formulierung bedürfe, weil die vom
Volksbegehren geforderte Regelung nicht benötigt werde. 
Was sich bereits während der offenen Debatte abzeichnete, bestätigte sich nach dem
obligatorischen Eintreten in den Abstimmungen: Mit 137 zu 39 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) wurde die erste Minderheit Schwander, die sich zuvor gegen die zweite
Minderheit Schwander durchgesetzt hatte, verworfen. Auch der von Addor
eingebrachte bereits formulierte Gegenentwurf war chancenlos (40 zu 138 Stimmen bei
5 Enthaltungen). Zum Schluss sprach sich die grosse Kammer mit 140 zu 35 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) deutlich gegen die Volksinitiative aus. Dabei stammten sämtliche
Stimmen, welche das Volksbegehren unterstützten, sowie alle Enthaltungen aus den
Reihen der SVP-Fraktion. Abgesehen von einer Enthaltung aus der FDP-Fraktion bei der
Abstimmung zur ersten Minderheit Schwander entspricht dieses Abstimmungsverhalten
auch denjenigen bei den anderen beiden Abstimmungen. 3
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Suchtmittel

In der Frühlingssession 2020 setzte sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative Buffat (svp, VD) «Nulltoleranz für Dealerinnen und Dealer» auseinander.
Während der Ratsdebatte führte der Initiant noch einmal den Inhalt seines Geschäfts
aus und erklärte, dass trotz der 2011 in Kraft getretenen Teilrevision des BetmG zurzeit
keine wirksame Lösung existiere, mit welcher der wachsende Drogenhandel bekämpft
werden könne. Kokainhändler und -händlerinnen, die weniger als 18 Gramm bzw. 12
Gramm der Droge auf sich tragen, würden gewöhnlicherweise nicht in die Kategorie der
schweren Delikte eingeteilt, dementsprechend gering falle auch das Strafmass aus. Um
einen abschreckenden Effekt zu erzielen, brauche es Massnahmen wie die in der
parlamentarischen Initiative vorgeschlagene Mindesthaftstrafe von einem Jahr.
Anschliessend erläuterte Andrea Geissbühler (svp, BE), von Beruf Polizistin, einige
weitere Argumente der Kommissionsminderheit. Dealerinnen und Dealer machten sich
das bestehende unzureichende System zunutze, was zur Folge habe, dass die Polizei
«Sisiphusarbeit» verrichten müsse. Weiter hob Geissbühler hervor, dass es sich bei 80
Prozent der Drogenhändlerinnen und -händler um Ausländer und Ausländerinnen
beziehungsweise Asylbewerber und -bewerberinnen handle. Es gehe nicht an, dass
diese Personen die Schweizer Bevölkerung «zerstör[t]en», vielmehr gehörten sie
«weggesperrt und ausgeschafft». Für die Kommission erklärten Rielle Fehlmann (sp, GE)
und Beat Flach (glp, AG), dass man den Handlungsbedarf anerkenne, die Forderungen
des Vorstosses allerdings nicht zielführend seien. Strengere Regeln würden die
Strafrate bezüglich Drogenhandel nicht senken, wie man von anderen Ländern wisse.
Die Organisationen im Drogenbusiness könnten auch weiterhin problemlos Dealer und
Dealerinnen – oft junge Leute – rekrutieren. Zudem wären die Gefängnisaufenthalte mit
zusätzlichen Kosten verbunden und den Richtern und Richterinnen wäre es nicht länger
möglich, nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu urteilen. Statt mit Repression
müsse man mit Prävention und therapeutischer Unterstützung vorgehen. Diese Worte
schienen den Nationalrat zu überzeugen. Er gab der parlamentarischen Initiative mit 119
zu 60 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) keine Folge. 4
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